
Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für den Kreistag, die Gemeindevertretung oder
einen der Ortsbeiräte zu wählen sind. Die zu vergebenen Stimmen stehen auf den jeweiligen Stimmzettel.

Informationen zum Wahlsystem

Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige

Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel

vergeben. Dabei dürfen Sie auch Personen aus
verschiedenen Wahlvorschlägen (Listen) auswählen;

dieses Verfahren nennt man Panaschieren. Jeder

Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie

von Ihren Stimmen eine, aber auch zwei oder höchstens

drei Stimmen geben - das Anhäufen von zwei oder drei

Stimmen auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten

nennt man Kumulieren. Beide Möglichkeiten können 

auch gleichzeitig genutzt werden. Achten Sie darauf, dass
Sie hierbei Ihre Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten.

Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen?Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen?

Wie viele Stimmen kann ich vergeben?Wie viele Stimmen kann ich vergeben?

Muss ich Stimmen einzeln vergeben?Muss ich Stimmen einzeln vergeben?
Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem

Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und

unverändert Ihr Vertrauen schenken wollen, können

Sie Ihre Stimmen auch komplett abgeben, indem Sie

diese Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der
Kopfleiste ankreuzen. 

Bei weiteren Fragen zum Wahlsystem der Kommunalwahl am 15. März 2026 wenden Sie sich   
gerne an das Wahlamt unter wahlamt@eichenzell.de oder 06659 979-125 sowie 06659 979-138. 
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Kann ich einzelne Personen streichen?Kann ich einzelne Personen streichen?
Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben,
können Sie einzelne Namen aus dieser Liste streichen.
Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und
Bewerber keine Ihrer Stimmen erhalten.

Kumulieren und Panaschieren


